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RS OGH 1993/3/17 9ObS13/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.03.1993

Norm

IESG §1 Abs2 Z4

Rechtssatz

Gesichert sind auch die zur Hereinbringung von gepfändeten, verpfändeten und übertragenen gesicherten

Ansprüchen vom berechtigten Dritten aufgewendeten, zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen

Kosten.
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